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I" &Itrgem*§ne Sestinemum#*xr

§r
Nmme, Sits urld Gss*h$ift*jshr

( I ) tr)*r Y*reiu fuhrt dsn Narnen
§äu mräs#p*rtvsr*ürr &I xrkt*herd*rf e*V.

{ä} Sita s§ws V*r"*ins ist Mnrkt*berdorf

{.3 } ä}as #*iss}häftsjahr des Vsreir:s ist das Kalendeqie}rr

§2
f,w*ck und Äufg*bem

{ I } ä}sr Ver*in ist p*litisetr *nd weltans*haulieh n*utral

a) Zweck des Vereins ist die Förderung des Hundesports, einer einheitliphen
Ausbildung von Hundosportlern und Hunden ohne Rücksicht auf Rasse und Abstammung.

b) Geftrdert soll insbesondere werden der Hundesport, art- und tierschutzrechtliche
Erziehung und Ausbildung, Tierschutz und die Tierseuchenprävention, die
Verständigung zwischen Mensch und Hund.

c) Förderung der sportlichen Betätigung gemeinsam mit dem Hund.
Die Unterrichtung Ihrer Mitglieder in Ausbildungs-, Aufzucht und Haltungsfragen.

d) die Förderung der Jugendarbeit

e) Förderung der Belange des Tierschutzes.

0 Der Verein Erfüllt seine Aufgaben unter Beachtung der Tierschutzgesetze.

(2) Der Verein erfüllt seine satzungsmäfiigen Aufgaben insbesonder* durch:#

a) Förderung und Unterriehtung bezüglich Ausbildungs-, Aufzucht
und Haltungsfragen;

b) Errichtung von übungsplätzen und §portanlagen;
c) DurchführungregelmäßigerTrainingstageundÜbungsstunden
d) Abhaltung von Leistungsprtiftngen und sportlichen Wettkämpfen
e) Abhaltuug von Jugendveranstaltungen



§3

Gemeinnützigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erste Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur fiir satzungsmäßige ZweckE verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Miueln des Vereins. Sie erhalten
beim Ausscheiden oder bei Auflösung keinerlei Entschädigung.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden.

II. frl[itgliedschafit

§4

Mitgliedschaft

(l) lvfitglied des Vereins kann jede natürliche Person ohne Altersbegrenzung werden.

(2) Juristische Personen, Behörden, Verbände oder andere Körperschaften können dem Verein
als ordentliche Mitglieder beitreten. Sie werden durch die gesetzlichon Vertreter oder
ausdrücklich Bevollmächtigte vertreten.

§5

Errverb der Mitgliedschaft

(1) Voraussetzung für den §rwerb der Mitgliedschaft in den Verein ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag an den Vorstand. Bei nicht geschliftsflihigen Personen ist der Aufnahmeantrag
vom gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift zu genehmigen.
Der Aufnahmeantrag ist flir den Antragsteller bindend.

{2) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei
Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller Gründe mitzuteilen.

§6

§rlöseh*n der Mitgliedsehäft

{ } } *i* fu4iegtieds*haft i*n V*r*irt *rlis*ht;

a) durch Tod,
b) durch Austritt,
c) durch Ausschluss,
d) durch Erlöschen des Vereins

Mit dem Tag der Wirksamkeit des Erlöschens enden die Mitgliedschaftsrechte, Fliervon
bleiben die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft entstandenen Verpflichtungen, insbesondere
die Zahlung rüakständiger Beifräge, unberührt.



(2) Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erkläirt werden. Die Erklärung über den

Austritt muss schriftlich und persönlich erklärt werden. Die Erklitrung muss bis spätest*ns
30.09. eines Jahres zugegangen sein, andernfalls setzt sich die Mitgliedschaft und die
Verpflichtung für die Beitragszahlung für das folgende Jahr fort. Bei nicht vollgeschäftsfiihigen
Mitgliedern ist die Austrittserklärung vom gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift zu
genehmigen. Der Verein kann den Austritt ohne Einhaltung der obigen Fristen annehmen.

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen
werden, rryeRn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Jahresmitgliedsbeitrages
im Rückstand ist.
Die §treichung darf f:ühestens zwei Manate nach der Absendung der zweiten Mahnung
erfolgen; in dieser Mahnung ist die §treichung von der Mitgliederliste anzudrohen.

§7

Finanzierung und Beitragszahlung

{ I ) Der IVlitgliedsbeitrag für den Verein wird durch die Jahreshauptversammlung festgelegt.

t2) Der Verein ist daneben berechtigt, eine Aufnahmegebühr zu verlangen. Die Höhe wird
durch die Jahreshauptversammlung festgelegt,

(3) Der Jahresmitgliedsbeitrag ist bis spätestens 31.03. des Kalenderjahres durch Bankeinzug
zur Zahlung frillig.

§8

Rechte der Mitglieder

(l) Die Mitglieder haben gleiche Rechte.

(2) Die Mitgtieder sind berechtigt, Die Anlagen des Vereins im Rahmen der Benutzungsordnung
zu benutzen, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und sioh auf dem Vereinsgelände
unter Berlicksichtigung der satzungsmäBigen Zwecke zu betätigen.
Einrichtungen des Vereins stehen nur den Mitgliedem des Vereins oder denjenigen Gästen zur
Verfligung, denen der Verein den Zugang bzw. die Benutzung gestaltet.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die Mitglioderversammlung zu stellen.

$t;

Ffää*fuäesx der &äfltglü*der

{1i ä}it* Mitg.äi**der h;*b*ri g3*ic,il* §}t3i*}tä*n



(2) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die vom Vorstand
erlassenen Vereins-, Haus- und BEnufzungsordnungen zu beachten.

(3) Der Verein ist außerdem berechtigt, jedes Vereinsmitglied zur Ableistung von
Arbeitsstunden fiir die Errichtung, Instandhaltung und Betreibung voll Vereins-
Einrichtungen zu verpf)ichten und bei Nichterfüllung eine Ausgleichszahlung
festzusetzen. Hierfür ist ein Beschluss der Jahreshauptversemmlung erforderlich;
die Stundenzahl darf 15 Stunden pro Jahr, die Ausgleichszahlung 80,00 € pro Jahr
nicht übersteigen.

§§§* #rgane d*s V*reixr* uneä ähr* Älrf§ahcn

t. di* Mätgtiecterversaffilnrlung,
?. it*r V*rstand

§ls

ürgam* des Y*r*in*

§11

Mitgliederver*ammlung I Jahreshauptversammluug

( I ) Zum Schluss eines jeden Vereinsjahres findet im Dezember oder Januar eine
Mitgl iederversammlun g als Jahreshauptversammlung statt,

(2| Weitere Mitgliederversammlungen sollen nach Bedarf durchgeftihrt werden.

§12

Zuetäudigkeiten der Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung ist in allen den Verein betreffenden Angelegenheiten
zuständig. Die Jahreshauptuersammlung ist insbesondere zuständig für:

a) EntgegennähmederTätigkeitsberichtederVorstandsmitglieder;
b) Prüfung der Reehnungsltihrung der Kasse und der Bestände
c) Entlastung des Vorstandes;
d) FestsetzungderMitgliedsbeiträgeundAuftahmegebühren;
e) Wahl der Vorstandsmitglieder;

0 Wahl der Kassenprüfer;
g Wahl der Delegierten zum Verbandstag des BLV. Für jeweils fiinfundzwanzig

angefangene Mitglieder des Vereins ist ein Delegierter ru wäihlen. Maßgeblich für die

Ermittlung der Delegiertenzahl ist die Mitgliederzahl des Vereins per 31.12. des

Vorjahres.
h) ErnennungvonEhrenvorsitzendenundEhrenrnitgliedern;
i) EntscheidungeninVennögensangelegenheitenvonbesondererBedeutung,

insbesondere auch Entscheidungen über einzelne Rechtsgeschäfte mit einem

üeschäftswert von mehr als 3.000,00 €;
j) Behandlung der Anträge von Mitgliedern sowie Abstimmung darüber.



§13

§inberufung der,I*hresh*uptvers*mmlung/11{itgliedorversammlun g

( I ) Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von
zrpei Wochen unter Angabe der'Fagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem Tag der
Aufgabe bei der Post. Das Einladungsschreiben gilt den Mitgliedern als zugegangen, wenn es

an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse versandt worden ist.

(2) Die Tagesordnung kann auf Antrag eines Mitglieds erweitert werden"

(3) Zu Mitglieden'ersammluflgen und Informati*nsgesprächen, hei denen keine Beschlüsse gefasst
werden, kann formlos eingeladen werden.

§14

eschlussfassung und Beechlursfähigkeit der Mitgliederversammlung

(l) Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
§tellvertreter geleitet.
Bei lWahlen sind die Versammlungsleitung flir die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden Diskussion einem durch die Mitgliederversammlung zu bestimmenden
Wahlleiter zu übe$ragen.

(2) Dor Versammlungsleiter kann eine namentliche Abstimmung von Anträgen anordnen. Die
Abstirnrnung muss geheim durchgeführt werden, wenn ein Viertel der erschienenen
stimmberechtigte Mitglieder dies beantragt.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfühig, wenn mindestens ein fünftel sämtlicher
Vereinsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunf?ihigkeit ist der Vorstand verpflichtet,
innerhalb von vier Vy'oehen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tages*rdnung
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf dio Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfühig.
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

- (4) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einf'acher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen, soweit die Satzung keine andere Mehrheit vorschreibt. Stimmenthaltungen und
ungültige Stimmen bleihen unberücksichtigt.

(5) Zur Abberufung von Vsrstandsmitgliedern aus wichtigem Grund ist die Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen §timrnen erforderlich. Sie kann nur in einer
Jahreshauptversammlung oder außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen.

(6) Zum Yorstandsmitglied ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimrnen erhalte* hat. Das Wahlverfahren regelt sich naeh der Allgemeinen Geschäftsordnung.

{71 iiber Bes*hlüsse der Mitgliederversamml*ng ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
jeweiligen §chriftfiihrer und vom Vorsitzenden ru uüterzeichnen ist.

(8) Jugendliche über 16 Jalire sind'wahlberechtigt. §olche Jugendliche können jedoch nicht
zum Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden oder Kassenwart gewählt werden.



Bei der Wahl eines Jugondlichen in ein Vorstandsamt ist eine schriftliche Einverständniserklärung
des gesetzlichen Vertreters vorzulegen.
Jugendliche über 14 Jahre sind bei der Wahl des Jugendwartes aktiv wahlberechtig[.

§15

Auflerordentliche Mitgliederverrammlung

(l) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Yorstand schriftlich einzuberufen,
wenn das Interesse des Vereins ss erfordert. Der Varstand ist berechtigt zu außerordentlicher
Mitgliederversammlungen, die von den Mitgliedem beantragt werden, weitere Tagesordnungs-

punkte einzubringen. Für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
gilt eine Ladungspflicht von zwei Wochen.

§ls

Y*rstand

{ I } I}*r V*rstar:d h*steht *us:

l. dem Vorsitzenden,
Z. demstellvertretendenVorsitzenden,
3. Kassenwart
4. dem Ausbildungswart,
5. dem Schriftfi.ihrer
6, dem Jugendwart
1. Wahl des Kassenprüfers
8. ein Beauftragter flir Spezialhundeausbildung, ein §portbeauftragler und bis

zrt'zwei Beisitzer können im Bedarfsfall mit Sitz und Stimme in den Vorstand
gewählt werden. Im Bedarfsfall kann für den Ausbildungswart ein Stellvertreter
gewählt werden.

(3) Ein Mitglied kann jeweils nur maximal zwei Vorstandspositionen bekleiden, doch
dürfen nicht beide Vorstandspositionen auch Vertreterfunktion (§ 17 Zitr 6) haben.

Der Yorstand muß jedoch mindestens aus fünf verschiedenen Personen bestehen.

(4) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann ein Ehrenvorsitzender mit
bcratender Stimme in den Vorstand berufen werden.

(5) Die Verteilung der Ceschäfte regeln die Vorstandsmitglieder unter sich.
(6) Vsrtreter im §inne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzetde

und der Kassenwart. Jeweils 2 dieser Vorstandsmitglieder haben die Stellung des

gesetzlichen Vertreters im Außenvorhältnis (gemeinsame Vertretung). [m Innenverhältnis

ist die Geschäftsführungsbefugnis in der \Yeisc beschränkt, dass

a) der stellvertretende Vorsitzende nur im Verhinderungsfall des Vorsitzenden tätig
werden dard sofern sich dis Vcrstandsmitglieder keinen Geschäftsverteilungsplan
gegeben haben, der etwas anderes bestimmt.

b) zu Rechtsgesehäften äit einern Geschäftswert über 1.200,00 € bis 3.000,00 €

die Zustimmung des Vorstandes erforderlich ist.



c) zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von über 3.000,00 € die Zustimmung
der Mitgliederversammlung erforderlich ist.

d der Vorstand nur berechtigt ist, Verpflichtungen bis in Höhe des Vermögens des
Vereins einzugehen.

(7) ln abzuschließenden Verträgen ist die Bedingung aufzunehmen, dass stets nur der Verein
und dieser nur mit seinem Vereinsvermögen haftet.

§ä?

äustfrmdigkeit d*s Yerctaxrde*

(l) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des Vereins und die Durchführung der von
den Mitgliederversammlungen überhagenen Aufgaben

t2) Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) VorbereitungundEinbemfungderMitgliederversammlung;
b) Ausftihrung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
c) Erstellung der Jahresberichte und Rechnungslegung;
d) Beschlussfüssung über die Aufnahme von Mitgliedern;
e) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert tiber 1.200,00 €

bis 3.000,00 €; flir Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von mehr als 3.000,00 €
ist die Mitgliederversammlung zuständig.

0 Erlass von Benutzungs- und Hausordnungen
g) Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern von der Mitgliederliste

§18

\Hrhl und Ämtsdauer des Vorstandes

(l) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt auf der ordentlic.hen Jahroshaupfversammlung
gemäß § 12 (1). Die Arntsdauer beträgt drei Jahre. Die Amtszeit vermindert oder erhöht
sich um die Zeiten, die sich aus der tatsächlichen Terminierung der Jahreshauptversammlung
ergeben.

Der Vcrstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Dieser Zeitpunkt bestimmt sich durch die
Zustimmung zur Wahl durch den jeweiligen Amtsnachfolger.

(2) §cheidet ein Mitglied des Vorstandes im Laufe seiner Amtszeit aus, so wird dessen Funktion bis
zur nächsten Jahreshauptversammlung oder einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
von einem anderen V,:rstandsmitglied wakgenomrnen. § 19 Äbsatz 3 bleibt davon unberührt.

(3) Der Varstand ist jedoch berechtigt, die Vorstandsposition mit einem geeigneten Mitglied
aus der Ortsgruppe nis zur nächsten Jahreshauptversammlung kommissarisch zu besetzen.

ln der nächsten Jahreshauptversammlung oder außerordentlichen Mitgliederversammlung



ist fäir <ti* rmstli*hc Wah§perierql* ein Na*hf*lger iru wähl*n"

§le

Sitzungen und Beschlüsse des Yorstnndes

(1) Der Vorstand beschließt in §itzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung volil
Stellvertretor einberufen werden. Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden.
Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.

(2) Der Vorstand ist beschlussfühig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder des

Vorstandes anwesend sind.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen §timmen;
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit
die Stimme des Stellvertreters.

(3) Der Vorstand kann aullerhalb von Vorstandssitzungen im schriftlichen Verfahren beschließen,
wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.

äV. Yer*äHsgeriehtst)*rkeit

§20

Rechts- und Verfahrensordnung

( I ) Der Vorstand wirkt auf ein kameradschaftliches Verhalten der Mitglieder untereinarrder hin.

Hr soll Streitigkeiten schlichten.

{2) Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann erfolgen:

a) wegen grober Verstöße gegen die Satzung,, Ordnungen, BestimmungeR, Richtlinien
und Beschlüsse des Vereins oder seiner Organe.

b) bei nachgewiesenen Verstößen gegen die Tierschutzgesetze
c) wegen schwerer üefiihrdung oder Schädigung des Vereins
d) bei wissentlich falschen Angaben gegenüber Vereinsorganen
e) bei Verweigerung von Angaben und Nichterfüllung von Auflagen die ein

Vereinsorgan von einem Mitglied einfordert.

0 bei §törung des Vereinsfriedens durch das Mitglied.

Eine vorhergehende Abrnahnung an das Mitglied ist nicht erforderlich.
V. §onstige Bestimmungen

§21

Ämter und Haftung

(1) Särntlichc im Verein ausgeübten Amter sind Ehrenämter.

(?) Amtsträger und Beauftragte werden Ersatzansprüche Dritter für Schäden, die sie in
Ausübung ihres Amtes verursabht haben, &rsetzt, es sei denn, der Amtsträger oder
Beauftragte hat dabei vorsätzlich gegeü ein §trafgesetz verstoßen oder vorsätzlich



ärrr?l }daeht*il d*s üeschädigtem g*handelt.

§22

Auflösung des Vereins

(l) Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitglieder nur in einer Mitgliederversammlung mit
der Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(?) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzsnde und der
§tellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

(3) a) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegi.instigter Zwecke f?illt das

Vermögen des Vereins an die Stadt Marktoberdorf die es unmittelbar und ausschließlich
für gemeinntitzige Zwecke zu verwenden hat,

b) Das Orundstück Fl-St.Nr.272A einschließliph der Gebäulichkeiten geht ebenfalls
an die Stadt Marktoberdorf; die es gemäß § 2 der §atzung zu verwenden hat.

Die Anerkennung dEr vorstehenden Satzung ist von der Mitgliederversammlung
am ü6. Oktober 2009 beschlcssen worden.



Die Anerkennung der vorstehenden §atzung ist von der Mitgliederuersammlung

arn 06" Oktober 2009 besehlossen worden.

Für den Hundesporfverein e.V. Marktoberdorf: (Unterschritlen)

{V*rsitr*nder}
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{ir:sg*s*rc{ rntiss*n ? {*}nt*rschrift*n v*rhanden sein}


